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III
Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das 
Jahr 2020 und Entlastung des Verbandsvorstehers

III.

Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR 
für das Jahr 2020 und Entlastung des Verbandsvorstehers

 

Bekanntmachung 
des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

 

Vom 30. September 2021

 

 

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll vom 24. Juni 2021

 

Die Verbandsversammlung fasst einstimmig nachstehende Beschlüsse:

- Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss des ZV VRR mit einer Bilanzsumme von 
€ 55.548.219,76 und einem Jahresfehlbetrag von € -53.560,16 für das Jahr 2020 fest.
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- Die Verbandsversammlung beschließt den Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von € -53.560,16 
der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.

- Die Verbandsversammlung erteilt dem Verbandsvorsteher für das Geschäftsjahr 2020 Entlas-
tung.

 

Der geprüfte Jahresabschluss 2020 des ZV VRR steht auf der Homepage des VRR zum Down-
load als PDF-Datei unter folgendem Link zur Verfügung:

 

https://www.vrr.de/fileadmin/user_upload/pdf/der_vrr/zahlen_und_daten/ 
Offenzulegende_Unterlagen_ZV_VRR_2020.pdf

 

30. September 2021

 

Guido G ö r t z

Vorsitzender Verbandsversammlung
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